
316 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates VIII. GP. 

20. 11. 1957. 

Regierungsvorlage. 

Bundesgesetz vom , 
womit das Verfassungsgerichtshofgesetz 
VerfGG. 1953, BGBI. Nr. 85, abgeändert 
und ergänzt wird. 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I. 

Das Verfassungsgerichtshofgesetz - VerfGG. 
1953, BGBL Nr. 85, wird abgeändert und ergänzt 
wie folgt; 

1. a) Im § 7 Abs. 21st in ·lit. c nach dem Zitat 
,,§ 10 Abs. 2 und 4" ein Strichpunkt zu 
setzen; 

b) dem Buchstaben c des § TAbs. 2 ist fol-
gende Bestimmung anzufügen: . 

,;d) :).uf Antrag des Referenten mit Zu­
stimmung des, Vorsitzenden bei der Be­
handlung von Beschwerden in Rechtssachen, 
in denen die Rechtsfrage durch die bisherige 
Rechtsprechung bereits genügend klar­
gestell t ist." 

2. Im § 19 haben die Abs. 1 und 3 zu lauten: 

,,(1) Die Erkenntnisse des Verfassungsgerichts­
hofes werden mit Ausnahme der Erkenritnisse 
nach § 10 und § 36 c nach einer öffentlichen 
mündlichen Verhandlung geschöpft, zu der der 
AntragsteUer, die Gegenpartei und die etwa sonst 
Beteiligten zu laden sind. Bei Behandlung von 
Beschwerden in Rechtssachen, in denen die 
Rechtsfrage .durch die bisherige Rechtsprechung 
des Verfassungsgerichtshofes bereits genügend 
klargestellt ist, kann das Erkenntnis unter Be­
dachtnahme auf § 82 Abs. 4 auch ohne vor­
angegangene Verhandlung geschöpft werden." 

,,(3) Die Zuriickweisung eines Antrages wegen 
offenbarer Nichtzuständigkeit des Verfassungs­
gerichtshofes, wegen Versäumung einer gesetz­
lichen Frist, ,wegen nicht behobenen Mangels' der 
formellen' Erfordernisse, 'wegen rechtskräftig 
entschi~dener Sache, wegen Mangels der Legiti­
matiqn sowie die Einstellung, des Verfahrens 
wegen Zurücknahme des Antrages oder wegen 
Klaglosstellung (§ 86 a) kann auch ohne weiteres 
Verfahren undl·ohne vor:angegangene Verhand­
lung in nichtöffentlicher Sitzung beschlossen wer­
den. Ohne mündlich·e Verhandlung in 'nicht-

öffentlicher Sitzung können auch Beschwerden 
über Rechtssachen behandelt werden, in denen 
die Rechtsfrage durch die bisherige Recht­
sprechung des Verfassungsgerichtshofes bereits 
genügend klargestelIt ist." 

3. Im§ 20 hat Abs. 2 zu lauten: 

,,(2) Insbesondere kann der Referent zur Vor­
bereitung der Verhandlung die Vernehmung von 
Beteiligten, Zeugen, Sachverständigen und Aus­
kunftspersonen,. die Vornahme eines Augen­
scheines, die Herbeischaffung von Urkunden oder 
Amtsakten verfügen sowie Auskünfte von Be­
hörden einholen. Hat die Behörde die Akten 
nicht vorgelegt, eine Kußerung (Gegenschrift) 
nicht erstattet oder eine Kußerung (Gegenschrift) 
zwar erstattet, die Akten des Verwaltungs­
verfahrens aber nicht vorgelegt, so kann der Ver­
fassungsgerichtshof, wenn er die Behörde auf 
diese Säumnisfolge vorher ausdrücklich hin­
gewiesen hat, auf Grund der Behauptungen des 
Antragstellers (Beschwerdeführers) er kennen." 

4. Im § 28 haben die Abs. 1 und 2 zu lauten: 

,,(1) über Personen, die die Amtshandlung des 
Verfassungsgerichtshofes stören oder durch un­
geziemendes Benehmen den Anstand verletzen, 
kann der Vorsitzende, wenn Ermahnung erfolg­
los geblieben ist, eine Ordnungsstrafe bis zur 
Höhe von 500 S und, falls diese uneinbringlich 
ist, Haft bis zu drei Tagen verhängen. Bei er­
schwerenden Umständen ist die selbständige oder 
gleichzeitige Verhängung einer Haftstrafe bis zur 
angegebenen Dauer zulässig. Die gleichen Ord­
nungsstrafen.kann der Verfassungsgerichtshof 
über Personen verhängen, die sich in schriftlichen 
Eingaben einer beleidigenden Schreibweise be-' 
dienen. Die Verhängung einer Ordnungsstrafe 
schließt die strafgerichtliche Verfolgung wegen 
derselben Handlung nicht. aus. 

(2) Gegen Personen, die die Tätigkeit des Ver­
fassungsgeri91tshofes offenbar mutwillig inAn~ 
spruch nehmen oder in der Absicht einer Ver­
schleppung der Angelegenheit unrichtige Angaben 
machen, kann der Verfassungsgerichtshof eine 
Mutwillensstrafe bis 1500 S und im Falle derUn­
einbringlichkeit Haft bis zu neun Tagen ver­
hängen." 
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5. Vor der überschrift zu § 37 werden folgende 
Bestimmunge~ eingefügt: 

"A. Bei Me i nun g s v·e r s chi e d e n-
h e i t e n z w i s ehe n dem R e c h nun g s­
hof und derBundesregierung oder 
einem Bundesminister oder einer 
La n des re g i e run g {Artikel 126 a des Bun­
des-Verfassungsgesetzes). 

§ 36 a. (1) Bei Meinungsverschiedenheiten 
zwischen dem Rechnungshof und der Bundes­
regierung oder einem Bundesminister über die 
Auslegup.g der gesetzlichen Bestimmungen, die 
die Zuständigkeiten des Rechnungshofes regeln, 
kann die Bundesregierung oder der Rechnungs­
hof den Antrag auf Entscheidung durch den Ver­
fassungsgerichtshof stellen. 

(2) Der Antrag ist binnen der unerstreckbaren 
Frist von vier Wochen zu stellen; diese Frist be­
ginnt für die Bundesr.egierung nach Ablauf des 
Tages, an dem sie amtlich Kenntnis davon erhält, 
daß der Rechnungshof seine Zuständigkeit zu 
einer in Angriff genommenen oder von ihm be­
absichtigten Amtshandlung entgegen dem Ein­
spruch der Bundesregierung oder des zuständig~n 
Bundesministers für sich in Anspruch nimmt und 
auf der· Fortsetzung der begonnenen oder auf 
dem Vollzug der beabsichtigten Amtshandlung 
besteht oder aber, daß der Rechnungshof eine 
Gebarungsüberprüfung, um deren Vornahme er 
gemäß Artikel 126 b Abs. 4 des Bundes-Verfas­
sungsgesetzes ersucht wurde, als nicht in seinen 
Wirkungsbereich fallend ablehnt; für den Rech­

. nungshof beginnt die Frist nach Ablauf des Tages, 
an dem er amtlich Kenntnis von der endgültigen 
ablehnenden Stellungnahme der Bundesregierung 
erhält oder an dem er an dem Vollzug der strit­
tigen Amtshandlung mit Kenntnis der Bundes­
regierung behindert wird. 

(3) Wurde der Antrag von der Bundesregierung 
eingebracht, so hat ihn diese dem Rechnungshof, 
wurde er aber vom Rechnungshof eingebracht, 
so hat ihn dieser der Bundesregierung sofort zur 
Kenntnis zu bringen. 

§ 36 b. Die Anrufung des Verfassungsgerichts­
hofes hat den Aufschub oder die Unterbrechung 
der bezüglichen Amtshandlung des Rechnungs­
hofes bis Zur Entscheidung durch 'den Verfas­
sungsgerichtshof zur Folge. 

§ 36 c. Zur Verhandlung, die nicht öffentlich 
ist, sind die Bundesregierung und der Rechnungs­
hof zu laden. 

§ 36 d. Das Erkenntnis des Verfassungsgerichts­
hofes ist tunlichst binnen einem Monat nach Ein~ 
langen des Antrages zu fällen und sowohl der 
Bundesregierung als auch dem Rechnungshof zu­
zustellen. 

§ 36 e. Die vorstehenden Bestimmungen gelten 
auch bei Meinungsverschiedenheiten zwischen 

dem Rechnungshof und einer Landesregierung 
über die Auslegung der gesetzlidien Bestimmun­
gen, die die Zuständigkeit des Rechnungshofes 
bezüglich der Gebarungskontrolle gegenüber den 
Ländern regeln, mit der Maßgabe, daß in diesen 
Fällen jene Stellung im Verfahren, die in den 
vorstehenden Bestimmungen der Bundesregie­
rung eingeräumt ist, der Landesregierung zu­
kommt. 

§ 36 f. (1) Bei den Verhandlungen vor dem 
Verfassungsgerichtshof in den Fällen des Ar­
tikels 126 ades Bundes-Verfassungsgesetzes ist 
zur Besdllußfähigkeit die Anwesenheit des Vor­
sitzenden und von wenigstens acht Stimmführern 
erforderlidl. 

(2) Die Bestimmungen des § 12 dieses Bundes­
gesetzes sind sinngemäß anzuwenden. 

(3) Im übrigen finden die allgemeinen Vor­
schriften des Zweiten Abschnittes dieses Bundes­
gesetzes sinngemäß Anwendung. Ein Kosten­
zuspruch findet nicht statt." 

6. Die Buchstabenbezeichnung Abis G der 
überschriften zu den §§ 37, 42, 57, 62, 67, 72 
und 82 wird in die Buchstabenbezeichnung B bis 
Habgeändert. 

7. § 41 hat 2;u lauten: 

,,§ 41. Dem unterliegenden Teil kann auf An­
trag der Ersatz der Prozeßkosten auferlegt wer­
den. Der Ersatz von Kosten kann auf Antrag 
auch der klagenden Partei auferlegt werden, wenn 
sie die von ihr eingebrachte Klage vor Beginn 
der öffentlichen mündlichen Verhandlung zu­
rückzieht und der beklagten Partei bereits Kosten 
erwachsen sind." 

8. § 52 hat zu lauten: 

,,§ 52. Im Fall eines im Sinne der §§ 46, 48 
und 50 durch die Partei anhängig gemachten 
Kompetenzkonfliktes kann der Verfassungs­
gerichtshof der Gebietskörperschaft, deren Be­
hörde die Kompetenz mit Unrecht abgelehnt 
oder mit Unrecht in Anspruch genommen hat, 
den Ersatz der der Partei erwachsenen Prozeß­
kosten auferlegen. Der Ersatz von Kosten kann 
der Partei auch dann auferlegt werden, wenn sie 
ihren Antrag vor Beginn der mündlichen öffent­
lichen Verhandlung zurückzieht und anderen 
Beteiligten bereits Kosten erwachsen sind." 

9. § 58 hat zu lauten: 

,,§ 58. (1) Der Präsident ordnet ohne Verzug 
die Verhandlung an. Zu dieser sind die Verwal­
tungsbehörde, die die Verordnung erlassen hat, 
und die zuständige oberste Verwaltungsbehörde 
des Bundes oder des Landes, die zur Vertretung 
der angefochtenen Verordnung berufen ist, und 
- wenn der Antrag von einem Gericht gestellt 
worden ist - auch die an der Sache beteiligten 
Parteien zu laden. 

./ 
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(2) Die Verwaltungsbehörde, die die Verord­
nun"" erlassen hat, und die obersten Verwaltungs­
behÖrden des Bundes oder des Landes, die zur 
Vertretung der angefochtenen Verordnung be­
rufen sind, haben binnen zwei Wochen nad1 
Empfang der Ladung eine schriftliche Äußerung 
über den Gegenstand zu erstatten." 

10. Die überschrift vor § 67 hat zu lauten: 

"F. Bei A n f e c h tun g von W a h I e n, 
V 0 I k s a b s tim m u n gen und V 0 I k s­

·begehren sowie Erklärung des 
Man d a t s ver I u s t e s (Artikel 141 des Bun­
des-Verfassungsgesetzes). " 

11. § 67 hat zu lauten: 

,,§ 67. (1) Anfechtungen von. Wahle~ zu d,en 
allgemeinen Vertretungskörpern, zu eIner Lan­
desregierung, zu einem mit der, Vollziehung be­
trauten Organ einer Gemeinde (im folgenden 
Gemeindevorstand genannt) sowie zu einem 
satzungsgebenden Organ (Vertretungskörper) 
einer gesetzlich berufenen Vertretung können 
wegen jeder behaupteten Rechtswidrigkeit des 
Wahlverfahrens erhoben werden. Die Anfech­
tung hat den begründeten Antrag auf !'lichtig­
erklärung des Wahlverfahrens oder eInes be­
stimmten Teiles desselben zu enthalten. 

(2) Die Anfechtung der Wahl zu einer Landes­
regierung bedarf eines Antrages von einem 
Zehntel aller Mitglieder des Landtages, minde­
stens aber von zwei Mitgliedern, die Anfechtung 
der Wahl zu einem Gemeindevorstand des An­
trages von einem Zehntel der Mitglieder . de~ 
Gemeindevertretung, mindestens aber von zweI 
Mitgliedern. Zur Anfechtung der übrigen im 
Abs. 1 genannten Wahlen sind Wählergruppen 
(Parteien) berechtigt, die bei einer durch die 
Wahlordnung vorgeschriebenen Wahlbehörde 

. Wahlvorschläge' für die angefod1tene Wahl recht­
zeitig vorgelegt haben, und zwar dur,,? ihre.n 
zustellungsbevollmächtigten Vertreter. Sieht dIe 
Wahlordnung keine derartige Anmeldung von 
Wahlvorschlägen vor, so richtet sich die Berech­
tigung zur Anfechtung von Wahlen vor dem 
Verfassungsgerichtshof nach den besonde~en 
Bestimmungen solcher Wahlordnungen. EIne 
Wahlanfechtung kann auch der Wahlwerber ein­
bringen, der behauptet, daß ihm die Wählbar-

. keit im Wahlverfahren rechtswidrig aberkannt 
wurde. 

(3) Wird die Wahl anfechtung auf die Rechts· 
widrio-keit eines Bescheides begründet und ist 
von :inem Aufschub der Vollstreckung des Be­
scheides, gegen den die Wahl anfechtung erhoben 
wurde, kein erheblicher Nachteil zu besorgen, 
so kann der Verfassungsgerichtshof auf Antrag 
aussprechen, daß der Anfechtung aufschiebende 
Wirkung zukommt. Wenn der Verfassungs­
gerichtshof nicht versammelt ist, so hat de~ Pr~~ 
sident auf Antrag des Referenten zu entscheiden. 

3 

12'. Im § 70 hat der Abs. 5 zu lauten: 

,,(5) In den Fällen der Abs. 1 bis 3 ist das Er­
kenntnis des Verfassungsgerichtshofes dem Vor­
sitzenden des betreffenden Vertretungskörpers 
(der gesetzlichen beruflichen Vertretung selbst) 
unverzüglich zuzustellen. Jl!ne Personen, deren 
Wahl durch das El'Ikenntnis als aufgehoben oder 
als nichtig erklärt anzusehen ist, haben von dem 
dieser Zustellung folgenden Tag den Beratungen 
des betreffenden Vertretungskörpers fern­
zubleiben und sich der Führung der Geschäfte 
in der Landesregierung (im Gemeindevorstand, 
in der gesetzlich berufenen Vertretung) zu ent", 
halten." 

13. Im § 71 haben die Abs. 1 und 3 zu lauten: 

,,(1) Die allgemeinen Vertretungskörper kön­
nen jederzeit beimVerfassungsgerichtshof ,den 
Antrag stellen, ein Mitglied des Vertretungs­
körpers aus einem gesetzlich .vorgesehe~.en Gru?-d 
seines Mandates für verlustig zu erklaren. Dies 
gilt entsprechend für die Gemeindevertretungen 
gegenüber den Mitgliedern des Gemeindevorstal!­
des hinsichtlich dieser Funktion und für die In 
den Wahlordnungen der gesetzlichen beruflichen 
Vertretungen hiezu bestimmten Organe gegen­
über den satzungsgebenden Organen (Vertre­
tungskörpern) einer gesetzlichen b.erufl~chen 
Vertretung. Wird ein solcher Beschluß von eInem 
dieser Vertretungskörper gefaßt, so hat dessen 
Vorsitzender, wenn es sich aber um ihn selbst 
handelt, sein Stellvertreter den Antrag namens 
des Vertretuhgskörpers beim Verfassungsgerichts­
hof einzubringen." 

,,(3) Auf das Verfahren finden die Bestimmun­
gen über Wahlanfechtungen sinngemäß Artwen- . 
dung. Zur öffentlichen mündlichen Verhandlung 
ist auch diejenige Person, die ihres Mandates ver­
lustig erklärt werden soll, zu laden." , 

14. § 71 a hat zu lauten: 

,,§ 71 a. (1) Die Anfechtung des Bescheides einer 
Verwaltungsbehörde, womit der Verlust des 
Manda tes in einem allgemeinen Vertretungs­
körper - ausgenommen National;at, ~und~srat 
und die Landtage -, der Funktion m emem 
Gemeindevorstand oder in einem satzungsgeben­
den Organ (Vert~etungskörper) einer ge~etzlichen 
beruflichen Vertretung ausgesprochen Wird, kann 
nur nach Erschöpfung des administrativen In­
stanzenzuges innerhalb einer Frist von sechs 
Wochen nach Zustellung des in letzter Instanz 
ergangenen administrativen Bescheides erhoben 
werden. 

(2) In dem Verfahren vor dem Verfassungs­
gerichtshof hat auch der Vertretungskö~per (die 
gesetzliche berufliche Vertretung) Parteistellung. 

(3) Die' Anfed1tung hat keine aufschiebende 
Wirkung. . 
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(4) Der Verfassungsgerichtshof hat der Anfech­
tung stattzugeben und den angefochtenen Be­
scheid aufzuheben, wenn die behauptete Rechts­
widrigkeit stattgefunden hat.· Gibt der V e~­
fassungsgerichtshof einer Anfechtung statt, weIl 
einer zu einem allgemeinen Vertretungskörper, 
einem Gemeindevorstand oder einem satzungs~ 
gebenden Organ (Vertretungskörper) einer ge­
setzlichen beruflichen Vertretung wählbaren Per­
so'n zu Unrecht das Mandat aberkannt worden 
ist, so hat das Erkenntnis auch auszusprechen, üb 
hiedurch die Wahl einer anderen Person nichtig 
O'eworden ist; in diesem Fall hat. er die Wahl 
dieser Person aufzuheben. Die Nichtigkeit tritt 
im Zeitpunkt der Verkündung oder Zustellung 
des aufhebenden Erkenntnisses ein. 

'(5) Wird der Bescheid der Verwaltungsbehörde 
aufgehoben,' so sind die Verwaltungsbehörden 
verpflichtet, in dem betreffenden Fall mit den 
ihnen zu Gebote stehenden rechtlichen Mitteln 
unverzüglich den der Rechtsanschauung des Ver­
fassungsgerichtshofes entsprechenden Zustand 
herzustellen. 

(6) Auf das Verfahren sind im übrigen die 
Bestimmungen des § 82. Abs. 2 und 3, der §§ 83, 
84, 86 Abs. 1, 86 a und 88 sinngemäß anzuwen­
den. Zur öffentlichen mündlichen Verhandlung 
sind der Anfechtungswerber sowie die belangte 
Behörde zu laden." 

15. Dem § 71 a werden als § 71 bund § 71 c 
folgende Bestimmungen angefügt: 

,,§ 7th. (1) Feststellungen der Hauptwahl­
behörde über das Ergebnis eines Volksbegehrens 
(§ 19 des Volksbegehrensgesetzes, BGBl. Nr. / 
195 .) oder einer Volksabstimmung (§ 14 des 
Volksabstimmungsgesetzes, BGBl. Nr. /195.) 
können innerhalb einer WOclJe vom Tage der 
Verlau tbarung des Ergebnisses wegen jeder be­
haupteten Rechtswidrigkeit des Verfahrens beim 
Verfassungsgerich tshof angefochten werden. Die 
Anfechtung hat den begründeten Antrag auf 
Nichtigerklärung der Feststellung der Haupt­
wahlbehörde zu ·enthalten. 

(2) Ergebnisse eines Volksbegehrens können 
vÖm Vertrauensmann des Zulassungsantrages 
oder von fünf Mitgliedern des Nationalrates oder 
eines Landtages, Ergebnisse einer Volksabstim­
mungkönnen von mindestens 500 Stimmberech­
tigten eines Wahlkreises (§9 A bs. 1 des V olks­
abstimmungsgesetzes, BGBl.Nr. . /195.), die 
einen bevollmächtigten Vertreter n'amhaft zU 
machen haben, beiin Verfassungsgerichtshof an-
gefqchten werden. . ' 

(3) Auf das Verfahren über soldle Anfechtun­
gen sind die Bestimmun,gen des § 68 Abs.' 1 
2. Satz, der §§ &8 Abs.2, 69 Abs. 1 und 70 Abs. 1 
und 4 dieses Bundesgesetzes sinngemäß anzuwen­
d~n. Der Verfassungsgerichtshofhat der Anfech­
t),mg stattzugeben, wenn die behauptete Rechts­
widrigkeit des Verfahrens erwiesen und auf die 

Feststellung der Hauptwahlbehörde von Einfluß 
war. 
. (4) Der Verfassungsgetichtshof hat in seinem 
Erkenntnis über solche Anfechtungen gegebenen­
falls auch die ziffernmäßige Ermittlung der 
Haupiwahlbehörde dchtigzustellen. 

§ 71 c. (1) Die Wahlentscheidung der Hau.~:­
wahlbehörde über die Wahl des Bundesprasl­
denten (§ 21 des Bundespräsidentenwahlgesetzes 
1957, BGiBl. Nr. (8) kann innerhalb einer Woche 
vom Tage der Verlautbarung im ,Amtsblatt ,zur 
Wien er Zeitung' beim· Verfassungsgerichtshof ' 
wegen jeder behaupteten Rechtswidrigkeit des 
Verfahrens . vom zustellungsbevollmächtigten 
Vertreter eines behördlich veröffentlichten Wahl­
vorschlages (§ 9 des Bundespräsidentenwahl­
gesetzes 1957, BGBl. Nr .. 68) .angefochten werden. 
Die Anfechtung hat den begründeten Antrag auf 
Nichtigerklärung, des Wahlverfahrens oder eines 
bestimmten Teiles desselben zu enthalten .. 

(2) Auf das Verfahren über solche Anfechtun­
gen sind die Bestimmungen des § 68 Abs. 1 
2. Satz und der §§ 68 Abs..), 69, 70 Abs. 1 und 4 
dieses Bundesgesetzes sinngemäß anzuwenden. 
Der Verfassungsgerichtshof hat der Anfechtung 
stattzugeben, wenn die behauptete Rechtswidrig­
keit des Verfahrens erwiesen und auf das Wahl­
ergebnis von Einfluß war. 

(3) Der Verfassungsgerichtshof hat über die 
Anfechtung längstens innerhalb vier Wochen 
nach ihrer Einbringungzu entscheiden." 

16. Dem § 82 ist ein neuer Abs. 4 folgenden 
Wortlautes anzufügen: 

,,(4) Beruht die Beschwerde auf einer Rechts­
ansicht, die der bisherigen Rechtsprechung des 
Verfassungsgerichtshofes wider~pricht, so kann 
der Referent den Beschwerdeführer mit Zustim­
mung des Vorsitzenden unter Hinweis auf die 
einschlägigen Erkenntnisse oder Beschlüsse des 
Verfassungsgerichtshofes und unter Anberau­
mung einer angemessenen Frist auffordern, die 
Beschwerde durch Angabe der Gründe zu er­
gänzen, aus denen er die der bisherigen Recht­
sprechung zugrunde liegende Rechisansicht für 
unrichtig hält; die Versäumung dieser Frist gilt 
als Zurückziehung. " 

17. § 88 hat zu lauten: 

,,§ 88. Der Partei, die unterliegt oder die den 
Beschwerdeführer klaglos gestellt hat, kann auf. 
Antrag der Ersatz der Prozeßkosten auferlegt 
werden, Das gleiche gilt sinngemäß für den Fall, 
daß der Beschwerdeführer die Beschwerde vor der 
mündlichen Verhandlung, ohne klaglos gestellt 
worden zu sein, zurückzieht." 

Artikel 11. 

Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist 
das Bundeskanzleramt betraut. 
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Erläuternde. Bemerkungen. 

Zu den §§ 7, 19, 20 Abs. 2, und 82 Abs. 4 Rechtsprechung und das Vertrauen der Offent-
(Artikel I Z. 1, 2, ~ und 16). lich,keit in die Rechtsprechung zu erschüttern. 

Die Bundesregierung hält sich für verpflichtet, 
die hiemit vorgeschlagene Novellierung des Ver­
f as.'!ungsgerichtshofgesetzeszum Anlaß zu neh­
men, um bei völliger Wahrung der in der 
Verfassung festgelegten Grundsätze der Ver­
fassungsgerichtsbarkeit sowie unter völliger 
Wahrung der'Rechte der Beschwerdeführer Maß­
nahmen vorzus'chlagen, die eine Beschleunigung 
und Vereinfachung des Verfahrens auch vor dem 
Verfassungsgerichtshof ermöglichen~ Nicht etwa, 
daß sich beirn Verfassungsgerichtshof Rückstände 
angesammelt hätten, die eine solche Maßnahme 
erfordern; im Gegen teil: der Verfassl.lngsgerichts­
hof hat trotz des von Jahr zu Jahr steigenden 
Anfallsl seine Arbeiten bisher klaglos bewältigen 
können, wenngleich dies aber nur mit Aufwen­
dung aller Kräfte und unter Hintansetzung aller 
persönlichen Momente möglich war. Soll der Ver­
fassungsgerichtshofaber vor allem Zeit gewinnen, 
um grundsätzliche und entscheidende Fragen zu 
lösen, so ist, es notwendig, für minderwichtige 
Rechtsfragen das Verfahren zu' vereinfachen. 
Innerorganisatorische Maßnahmen genügen im 
Gegensatz zu den Verhältnissen beim ·Verwal­
tl.lngsgerid1tShof hier nicht, weil nach der be­
stehenden Rechtslage der Verfassungsgerichtshof 
genötigt ist, abgesehen von den im § 7 Abs. 2 
des geltenden Verfassungsgerichtshofgesetzes ge­
nannten Fällen, in allen seiner Zuständigkeit 
überwiesenen Angelegenheiten die Recht­
sprechung in der Vollversammlung auszuüben, 
die nur dann beschlußfähig ist, wenn der Vor­
sitzende und wenigstens acht von den zwölf 
Stimmführern anwesend sind. Es ist daher auch 
aus· Reihen des Verfassungsgerichtshofes wieder­
holt der Wunsch geäußert worden, Mittel und 
Wege zu finden, um unter voller Wahrung des 
Rechtsstaatsprinzips eine Beschleunigung der 
Rechtsprechung in' minderwichtigen Angelegen­
heiten zu ermöglichen. 'Bei solchen Maßnahmen 
muß allerdings die gebotene Vorsicht walten, um 
nicht die Rechtssicherheit, die Kontinuität der 

Die wichtigste Knderung, die der Entwurf iri 
bezug auf die Beschleunigung und Vereinfachung 
des Verfahrens in dieser Richtung vorschlägt, ist 
die Einführung eines vereinfachten Verfahrens 
in jenen Fällen, in denen die Beschwerde in einer 
Rechtssache erhoben wird, in der die Rechtsfrage 
durch die bisherige Rechtsprechung bereits ge­
nügend klargestellt ist. Damit will die Novelle 
dem Verfassungsgerichtshof auch die Möglichkeit 
eröffnen, der Beratung schwieriger Rechtsfälle 
mit besonderer Gründlichkeit sein Augenmerk 
zuwenden zu können und ihm die hiefürer­
forderliche Beratungs- und Verhandlungszeitzur 
Verfügung zu stellen. , 

Mit dieser Vereinfachung allein wäre allerdings 
der Gerichtshof zwar in die Lage versetzt, be­
schlußfähig zu sein, wenn bloß der Vorsitzende 
und vier Stimmführer anwesend sind; er könnte 
auch nach' dem neu vorgeschlagenen § 19 Abs. 3 
vori der Anberaumung eiller' mündlichen Ver~ 
handlung 'absehen. Diese Maßnahmen allein 
dürften jedoch nicht genügen, um den Verfas~ 
sungsgerichtshof in einer fühlbaren Weise von 
Verfahren zu entlasten, die einer Beratung in der 
Vollversammlung nicht bedürfen. 

In übereinstimmung mit deriBestimmungen 
des § 34 Abs. 1 . des Verwaltungsgerichtshof­
gesetzes 1952 wird dem Verfassungsgerichtshof 
die Möglichkeit eröffnet, eine Beschwerde, die an 
bestimmten prozessualen Mängeln leidet, auch 
ohne Einleitung eines Vorverfahrens in nicht­
öffentlicher Sitzung durch Beschluß· zurüCk­
zuweisen. Dies bedeutet eine erhebliche Ent­
lastung des Gerichtshofes. . . 

Der Entwurf schlägt ein vereinfachtes Ver­
fahren in jenen Fällen vor, in denen die Be­
schwerde im Hinblick auf die ständige Judikatur 
des Verfassungsgerichtshofes aüssichtslos ist (neu­
gefaßter § 82 Abs: 4). Um nun den Verfassungs­
gerichtshof von derartigen Fällen so weit als 
möglich zu entlasten, ohrie ·daß hiebei den Inter­
essen der rechtsuchenden . Bevölkerung Abbruch 
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getan wird, soll ein Vorverfahren in Beschwerde­
fällen nach Artikel 144 des Bundes-Verfassungs­
gesetzes eingeschaltet werden, um schon in einem 
möglichst frühen Prozeßstadium das Verfahren 
vor dem Verfassungsgerich tshof zu erledigen. 
Der Entwurf folgt hiebei den Gedankengängen, 
die die Verwaltungsgerichtshofgesetznovelle 1952, 
BGBL Nr. 61, durch die Neufassung des § 33 
Abs. 2 des Verwaltungsgerichtshofgesetzes be­
sduitten hat. 

Zu § 28 Abs. 1 und 2 (Artikel I Z. 4). 

Das im § 28 Abs. 1 des geltenden Gesetzes vor­
gesehene Höchstausmaß der Ordnungsstrafe ist 
nach dem heutigen Stand l~diglich mit S 66'60, 
das im § 28 Abs. 2 vorgesehene Höchstausmaß 
der Mutwillensstrafe mit 200S bemessen. Da 
Strafen in dieser Höhe unwirksam erscheinen, 
hat der Verfassungsgerichtshof beantragt, § 28 
dahin zu ändern, daß. die Ordnungsstrafe mit 
einem Hö'chstausmaß von 500 S, die Mutwillens­
strafe mit einem Höchstausmaß von 1500 S be­
messen werde. 

Zu den §§, 36 abis 36 f (Artikel I Z. 5). 

Die Novelle schlägt im Interesse einer Gesamt­
kodifikation der verfahrensrechtlichen, vom Ver­
fassungsgerichtshof zu beobachtenden Bestim­
mungen vor, das bisher auf Grund des Ar­
tikels 126a des Bundes-Verfassungsgesetzes durch 
Verordnung zu regelnde Verfahren bei Meinungs­
verschiedenheiten zwischen dem ~echnungshof 
einerseits und der Bundesregierung, einem 
Bundesminister oder einer Landesregierung 
anderseits über die Auslegung der gesetzlichen 
Bestimmungen, die die Zuständigkeit des Rech­
nungshofes regeln, in das Verfassungs gerichtshof­
gesetz selbst einzubauen. Dieses Verfahren war 
durch Verordnung der Bundesregierung vom 
26. Feber 1926, 'BGB!. Nr. 161, geregelt, deren 
Rechtsbestand nach Vollwirksamwerden des 
Bundes-Verfassungsgesetzes mit 19. Dezember 
1945 fraglich sein konnte. Im übrigen wird an 
den materiell rechtlichen Vorschriften über das 
Verfahren gegenüber dem bisher bestandenen 
Rechtszustanddurch die Novelle nichts geändert. 

Zu den §§ 41, 52 und 88 (Artikel I Z. 7, 8 
und 17). 

Auf Grund der Erfahrungen des Verfassungs­
geJ."lichtshofes ist es angebracht, die Kostenersatz­
pflicht auch gegenüber jenen Parteien vorzusehen, 
die einen von ihnen gestellten Antrag (Klage, 
Beschwerde) vor Beginn der mündlichen Ver­
handlung zurückziehen. Nach der derzeitigen 
Rechtslage muß es als Mangel empfunden wer­
den, daß den anderen am Verfahren Beteiligten, 
·denen durch einen Antrag (Klage, Besch,werd~) 
Kosten erwachsen sind (durch Bestellung eines 
Rechtsvertreters, Erstattung der Gegenäußerung, 
allfällige Herbeischaffung von Beweismitteln 

usw.), der Ersatz der Kosten nicht. zugebilligt 
werden kann. 

Zu § 58 (Artikel I Z. 9). 

Nach der derzeitigen Fassung des § 58 Abs. 1 
des Gesetzes sind zu den Verhandlungen über die 
Prüfung von Verordnungen der Bundes- oder 
Landesbehörden die beteiligten "Regierungen" 
zu laden. Diese Bestimmung stellt sich zweifellos 
als unzweckmäßig dar. Der Verfassungsgerichts­
hof hat daher angeregt, die Bestimmung dahin 
abzuändern, daß zu den Verhandlungen über die 
Prüfung von Verordnungen die Behörde, die die 
Verordnung erlassen hat, sowie die zuständige 
oberste Verwaltungsbehörde des 'Bundes oder des 
Landes zu . laden ist und beide Behörden zur 
Äußerung aufiufordern sind. 

Zu § 67 (Artikel I Z. 11). 

Die Neuformulierung trägt den Änderungen 
Rechnung, die die in der Regierungsvorlage eines 
Bundesverfassungsgesetzes, womit Bestimmungen 
des Bundes-Verfassungsgesetzes in der Fassung 
von 1929 über die Zuständigkeiten des Verfas­
sungsgerichtshofes ergänzt werden, vorgeschla-' 
genen Erweiterungen der Zuständigkeit d<;s 
Verfassungsgerichtshofes als Wahlgerichtshof er­
fordern. De~ bisherigen Abs. 2 des § 67 wird 
ein neuer Satz vorangestellt; er enthält Bestim­
mungen darüber, welches Organ berechtigt ist, 
die Anfechtung der Wahl zu einer Landesregie­
run:g beziehungsweise zu einem Gemeinde­
vorstand vorzunehmen. Da die Anfechtungs­
berechtigung aller anderen Wahlen imme~ den 
wahlwerbenden Gruppen zuerkannt wird, ist es 
nur sinnvoll, gleichartiges auch für die Berech­
tigung der Anfechtung der Wahl zu einer Landes­
regierung zu bestimmen: Die Mitglieder der 
Landesregierung sind gemäß Artikel 101 Abs. 1 
Bundes-Verfassungsgesetz von den Landtagen zu 
wählen; ein Zehntel der Mitglieder des Land­
tages, mindestens aber zwei Mitglieder, sollen 
berechtigt sein, die Anfechtung einer Wahl in 
eine Landesregierung vorzunehmen. Mit dieser 
Bestimmung wird einem berechtigten Schutz der 
Interessen einer Minderheit Rechnung getragen. 
Der Gemeindevorstand wird von der Gemeinde­
vertretung gewählt. iEs erscheint richtig, das An­
fechtungsrecht sinngemäß den Vorschriften über 
die Anfechtung von Wahlen in die Landes­
regierung anzupassen. Der Bundesgesetzgeber 
sieht seine Kompetenz, eine derartige Regelung,' 
die gewisse Befugnisse der Landtage begründet, 
zu treffen, im Artikel 10 Abs. 1 Z. 1 Bundes­
Verfassungsgesetz (Verfassungsgerichtsbarkeit) 
gelegen. Die übrigen Bestimmungen des' Abs. 2 
konnten bis auf eine geringfügige stilistische Ver­
besserung in ihrer bisherigen Fassung unverändert 
gelassen werden, da die bisherigen Regelungen 
auch auf die Anfechtung von Wahlen zu satzungs­
gebenden . Organen von gesetzlichen beruflichen 
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Vertretungen anwendbar sind. Allerdings muß 
hervorgehoben werden, daß die Anwendbarkeit 
der Bestimmungen. eine entsprechende Änderung 
der Rechtsvorschriften des Bundes und der 
Länder voraussetzt, die die . Wahlen zu den ein­
zelnen gesetzlichen beruflichen Vertretungen 
regeln. ' 

In Fällen, in denen Wahlanfechtungen zuerst 
vor den Verwaltung~behörden durchgeführt 
werden, kam es wiederholt vor, daß bescheid­
mäßig aufgehobene Wahlen, trotzdem dieser 
Bescheid dann beim Verfassungsgerichtshof im 
Verfahren nach Artikel 141 Bundes-Verfassungs­
gesen angefochten wurde, von der betreffenden 
Wahlbehörde, ohne das Erkenntnis des Ver­
fassungsgerichtshofes .abzuwarten, neuerlich 
durchgeführt wurden. Um diesem Vorgang Ein­
halt zu gebieten, soll im Rahmen einer Wahl­
anfechtung, soweit die Rechtswidrigkeit in einem 
Bescheid erblickt wird, diesem .aufschiebende 
Wirkung gewährt werden können. Dem trägt der 
neugefaßte Abs. 3 Rechnung. 

Zu § 70 und § 71 (Artikel I Z. 12 und 13). 

Die für Abs. 5 des § 70 vorgeschlagene Er­
gänzung berücksichtigt, daß nunmehr auch 
Wahlen in die Gemeindevorstände und zu. den 
satzungsgebenden Organen gesetzlicher beruf­
licher Vertretungen überprüfbar sind. Auch die 
Anwendbarkeit des § 71 auf die Gemeinde­
vorstände und auf die gesetzlichen beruflichen 
Vertretungen setzt eine Änderung der in Be­
tracht kommenden Gemeindeordnungen be­
ziehungsweise Gemeindewahlordnungen und der 
Wahlordnungen der gesetzlichen beruflichen 
Vertretungen voraus; sie wird je nach der bun­
desverfassungsgesetzlichen Zuständigkeitsvertei­
lung von den gesetzgebenden Organen des 
B~ndes' beziehungsweise der Länder vorzunehmen 
sem. 

Zu § 71 a neue Fassung (Artikel I Z. 14) .. 

Diese Bestimmung schließt eine Lücke in der 
bestehenden Gesetzgebung. Artikel 141 Abs. 1 
des Bundes-Verfassungsgesetzes wurde durch die 
Novelle vom 27. März 1931,BGBl. Nr. 103, 
dahin abgeändert, daß die Erklärung des Ver­
lustes der Mitgliedsehaft zu einem allgemeinen 
Vertretup.gskörper - mit Ausnahme des Natio­
nalrates, des Bundesrates und der Landtage -

7 

nicht mehr bloß auf Antrag des Vertretungs­
körpers selbst unmittelbar durch Erkenntnis des 
Verfassungsgerichtshofes, ,sondern auch im Ver­
waltungsverfahren - bei Wahrung des Be­
schwerderechtes an den Verfassungsgerichtshof -
ausgesprochen werden kann. Das Verfassungs­
gerichtshofgesetz selbst regelt wohl im "lI. Ab­
schnitt" in den §§ 67 bis 71 das Verfahren vor 
dem Verfassungsgerichtshof bei Anfechtung von 
Wahlen und Erklärungen des Mandatsverlustes 
nach Artikel, 141 Bundes-Verfassungsgesetz. Die 
gegenwärtige- Fassung dieser Verfassungsbestim­
mung stimmt - mit einer Ausnahme; die hier 
nicht näher zu erörtern ist - mit der Fassung 
des Verfassungsgerichtshofgesetzes 1930 völlig 
überein. Der Gesetzgeber hat es nach Inkraft­
treten der Novelle zu Artikel 141 Bundes-V er­
fassungsgesetz offenbar verabsäumt, den Wort­
laut des Verfassungsgerichtshofgesetzes 1930 
diesen Änderungen anzupassen. Bisher wurde 
diese Lücke im Wege der Analogie geschlossen 
[vgl. hiezu das Erkenntnis des Verfassungs­
gerichtshofgesetzes vom 14. Oktober 1955, 
W 11 6/55, Slg. 2890 (1955)]. Sachlich richtig 
erscheint es, dieses Beschwerdeverfahren dem 
Beschwerdeverfahren nach Artikel 144 des Bun­
des-Verfassungsgesetzes und den hiezu gehörigen 
Ausführungsbestimmungen der §§ 82 bis 88 des 
Verfassungsgerich tshofgesetzse anzupassen. Da­
durch wird auch geklärt, daß die Anfechtungs­
frist sechs Wochen' beträgt und das Erkenntnis 
des Verfassungsgerichtshofes kassatorischer Natur 
ist. 

Zu § 71 bund 71 c (Artikel I Z. 15). 

Die neueingefügten §§ 71 bund 71 c bauen 
aus systematischen Gründen die in der Regie­
rungsvorlage eines Bundesgesetzes über V olks­
begehren-auf Grund der Bundesverfassung 
(Nr. 99. der Beilagen zu den stenographischen 
Protokollen des Nationalrates, VIII. GP.) be­
ziehungsweise in der Regierungsvorlage eines 
Bundesgesetzes über Volksabstimmung auf Grund 
der Bundesverfassung (Nr. 100 der Beilagen zu 
den stenographischen Protokollen des National­
rates, VIII. GP.) in den §§ 20 beziehungsweise 
14 Abs. 2 und 3 vorgeschlagenen verfahrens­
rechtlichen Regelungen über die Anfechtung der 
Ergebnisse von Volksbegehren und Volksabstim­
mungen in das Verfassungsgerichtshofgesetz ein. 
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Beilage 

zu den "Erläuternden Bemerkungen" 

Gege~überstellu'ng. 

D'erzeit geltende Fassung: 

§ 7. (1) Der Verfassungsgerichtshof ist be­
schlußfähig, wenn der Vorsitzende und wenig­
stens acht StiQ.1mführeranwesend sind. 

(2) Bei der Verhandlung über folgende An­
gelegenheiten genügt 'zur' Beschlußfähigkeit die 
Anwesenheit des Vorsitzenden und von vier 
Stjmmführern : 

a) über vermögensrechtliche Ansprüche an 
den Bund, an die Länder, die Bezirke, die 
Gemeinden und Gemeindeverbän1de, die 
weder im ordentlichen Rechtsweg auszu­
traJgen' noch durch Bescheid einet Verwal­
tungshehörde zu erledigen sind (Art. 137 
des Bundes-Verfassungsgesetzes in Oder' Fas­
sung der Verfassungs- und Verwaltungs­
gerichtsbarkeits-Novelle 1946 vom 9. Ok­
tober 1946, BGBl. Nr. 211); 

b) ü·ber K.ompetenzkonflikte zwis·chen Ge­
richten und Verwaltungsbehörden (Art. 138 
Abs. 1 lit. ades Bundes-Verfassungs­
gesetzes); 

,c) über aBe Fälle,' die ,in nichtöffentlicher 
. Sitzung erledigt werden, mit Ausnahme det; 

Fälle des § 10 Ahs. 2 und 4. ' 

§ 19.' (1) Die Erkenntnisse des Verfassungs­
gerichtshofes . werden, mit Ausnahme der' Er­
kenntnisse nach §. 10 nach, einer öffentlichen 
mündlichen Verhandlung geschöpft, Zu der dei' 
Antra.gsteller, die Gegenpartei und die etwa sonst 
Beteiligten zu tladen sind. 

(3) Die Zurückweisung eines' Antrages wegen 
offenbarer Niehtzusi:ändigkeit des Verfassullgs­
gerichtshofes, wegen Versäumung einer gesetz­
lichen Frist, wegen nicht behobenen Mangels der 
formellen Erfordernisse, wögen' rechtskräftig 
entschiedener Sache, wegen Mangels der Legiti­
mation' sowie die Einstellung des' Verfah~ens 
wegen Zurücknahme des Antrages oder wegen 

Neue Fassung: 

§ 7. (1) Der Verfassungsgerichtshof ist be­
schlußfähig, wenn der Vorsitzende und wenig­
stens acht Stimmführer anwesend sind·. 

(2) Bei der Verhandlung über folgende An­
gelegenheitenigenügt zur Beschlußfähigkeit die 
Anwesenheit des Vorsitzenden und von vier 
Stimmführern : 

a) über v.ermögensrechtliche Anspruche an 
den Bund, an die Länder, die Bezirke, .die 
Gemeinden und· Gemeindeverlbände, die 
weder im ö~dentlichen Rechtsweg auszu­
tragen noch durch Bescheid einer Verwal­
tungsbehörde zu erledigen sind (Art. 137 
des Bundes-Verfassungsgesetzes in der Fas­
sung der Verfassungs- und Verwaltungs­
gerichtsbarkeits-Novelle 1946 vom 9. Qk­
tober 1?46, BGBl. Nr. 211); 

b) über Kompetenzkonflikte zwischen Ge­
~ichten und Verwaltungsbehörden (Art. 138 
Ah~. 1 li t. ades Bundes-V erfassungs­
gesetzes ); 

c) über alle Fälle,. die in nichtöffentlicher 
Sitzung erledigt werden, mit Ausnahme der 
Fälle des § 10. Abs. 2 und 4~ -

d) auf Antrag des Referenten mit Zustimmung 
des Vorsitzenden. hei der Behandlung. von 
Beschwerden in Rechtssachen, in denen die 
Rechtsfrage durch die bishel'ige Recht­
sprechung bereits genügend klargesteHtist. 

§ 19. (1) Die Erkenntnisse des Vetfassungs­
gerichtshofes werden mit Ausnahme der ErkJennt~ 
nisse nach §, 10 und § 36 c nach einer öffentlichen 
mündlichen Verhandlung geschöpft, zu der der 
Antragsteller, die Gegenpartei und die etwa sonst 
Beteiligten zu' laden sind. Bei Beharudlung von 
Beschwerden in Rechtssachen, in denen die 
Rechtsfrage durch .die· hisherige Rechtsprechung 
des Verfassungsgerichtshofes ,bereits' genügend 
klargestellt ist, kann das Erkenntnis unter Be~ 
dachtnahme auf § 82 Albs. 4 auch ohne voran-

. gegarigene Verhan:dltinggeschöpft werden .. 
(3) Die ZuruckWleisung eines Antrages wegen 

offenbarer Nichtzuständigkeit des Verfassungs­
gerichtshofes, wegen Versäumung einer gesetz­
lichen :Frist, wegen nicht hehobenen Mangels der 
formellen Erfordernisse, wegen rechtskräftig ent­
schiedener Sache, wegen Mangels der Legitimation 
sowie die Einstellung des Verfahrens wegen Zu­
rücknahme. des Antrages oder wegen Klaglos-
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be r z e i t gelt end e Fa 5 5 U n g: 

Klaglosstellung (§ 86 a) kann auch ohne voran­
gegangene Verhandlung in nichtöffentlicher 
Sitzung beschlossen werden. 

§ 20. (2) Insbesondere kann der Referent zur 
Vorbereitung der Verhandlung die Vernehmung 
von Beteiligten, Zeugen, Sachverständigen und 
Auskunftspersonen, die Vornahme eines Augen­
scheines, die Herbeischaffung von Urkunden 
oder Amtsakten verfügen sowie Auskünfte von 
Behörden einholen. Hat die Behörde die Akten 
nicht vorgele~ oder eine Äußerung (Gegen­
schrift) nicht erstattet, so kann der Verfassungs­
gerichtshof, wenn er die Behörde auf diese 
Säumnisfolge vorher ausdrücklich hingewiesen 
hat, ,auf Grund der Behauptungen des Antrag­
stellers (Beschwerdeführers) erkennen. 

§ 28. (1) über Personen, die die Amtshandlung 
des Verfassungsgerichtshofes stören oder durch 
ungeziemendes Benehmen den Anstand ver­
letzen, kap.n der Vorsitzende, wenn Ermahnung 
erfolglos geplieben ist, eine Ordnungsstrafe bis 
zur Höhe von 66 S und, falls diese uneinbring­
lich ist, Haft bis zu drei Tagen verhängen. Bei 
erschwerenden Umständen ist die selbständige 
oder gleichzeitige Verhängung einer Haftstrafe 
bis zur angegebenen Dauer zulässig. Die gleichen 
Ordnungsstrafen kann der Verfassungsgerichts­
hof über Personen verhänge!}, die sich in schrift­
lichen Eingaben einer beleidigenden Schreibweise 
bedienen. Die ,verhängung eIner Ordnungsstrafe 
sdlließt die strafgerichtfiche Verfolgung wegen 
derselben Handlung nicht aus. 

(2) Gegen Personen, die die Tätigkeit des Ver­
fassungsgerichtshofes offenbar mutwillig in An­
spruch nel1men oder in der Absicht einer Ver­
schleppung der Angelegenheit unrichtige Angaben 
machen, kann der Verfassungsgerichtshof eine 
Mutwillensstrafe bis 200 S und im Falle der Un­
einbringlichkeit Haft bis zu drei Tagen ver­
hängen. 

Verordnung der Bundesregierung vom 26. Fe­
ber 1926, BGBL Nr .. 161: 

§ 1. (1) Bei Meinungsverschiedenheiten zwi­
schen dem Rechnungshof und der Bundes­
regierung oder einem Bundesminister üher die 
Auslegung der gesetzlichen Bestimlmungen, die 

Neue Fassung: 

stellung (§ 86 a) kann auch ohne weiteres Ver­
fahren und ohne vorangegangene Verhandlung 
in nimtöffentlicher Sitzung beschlossen werden. 
Ohne mündliche Verhandlung in nichtöffent­
limer Sitzung können auch Beschwerxlen iilber 
Rechtssamen 'behandelt werden, in denen die 
Rechtsfrage durch die bisherige Rechtsprechung 
des Verfassungsgerichtshofes bereits genügend 
klargestellt ist. 

§ 20. (2) Insbesondere kann der Referent zur 
Vorbereitung der Verhandlung die Vernehmung 
von Beteiligten, Zeugen, Sachverständigen und 
Auskunftspersonen, die Vornahme eines Augen­
scheines, die Herbeismaffung von Urkunden 
oder Amtsakten verfügen sowie Auskünfte von 
Behörden einholen. Hat die Behörde die Akten 
nicht vorgelegt, eine Äußerung (Gegenschrift) 
nicht erstattet oder eine Äußerung (Gegenschrift) 
zwar erstattet, die Akten des Verwaltungsver­
fahrens aber nimt vorgelegt, so kann der Ver­
fassungsgerimtshof, . wenn er die Behörde' auf 
diese Säumnisfolge vorher ausdrücklich hinge­
wiesen hat, auf Grund der Behauptungen des 
Antragstellers (Besmwerdeführers) erkennen. 

§ 28. (1) über Personen, die die Amtshandlung 
des Verfassungsgerimtshofes stören oder durch 
ungeziemendes Benehmen den Anstand ver­
letzen, kann der Vorsitzende, wenn' 'Ermahnung 
erfolglos geblieben ist, eine Ordnung,sstrafe bis 
zur Höhe von 500 S und, falls diese uneinbring­
lich ist, Haft bis zu drei Tagen verhängen. Bei 
erschwerenden Umständen ist die selbständige 
oder gleichzeitige Verhängung einer tiaftstrafe 
bis zur angegebenen Dauer zulä,ssig. Die gleimen 
Ordnungsstrafen kann der Verfassungsgerichts­
hof über Personen verhängen, die sim in schrift­
lichen Eingaben einer beleidigenden Schreibweise 
bedienen. Die Verhängung einer Ordnungsstrafe 
schließt die strafgerichtlime Verfolgung wegen 
derselben Handlung nimt aus. 

(2) Gegen Personen, die die Tätigkeit des Ver­
fassungs gerichtshofes offenbar mutwillig in ,An­
spruch nehmen, oder in der Absicht einer Ver­
schleppung der Angelegenheit unrimtige An­
gaben mamen, ka~n der Verfassungsgerich tshof 
dne Mutwillensstrafe bis 1500 S und im Falle 
der Uneinbringlichkeit Haft bis zu neun Tagen 
verhängen. 

A. Bei Meinungsverschiedenheiten zwischen dem 
Rechnungshof und der Bundesregierung oder 
einem Bundesminister oder einer Landesregie­
rung (Art. 126 ades Bundes-Verfassungs­
gesetzes). 

§ 36 a. (1) Bei Meinungsverschiedenheiten zwi­
smen dem Remnungs110f und der Bundesregie­
rung oder einem Bundesminister über die Aus, 
legung der gesetzHchen Bestimmungen, die die 
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Derzeit geltende Fassung: Neu e Fa s s u n g: 

die Zuständigkeiten des Rechnungshofes regeln, Zuständigkeiten des Rechnungshofes regeln, kann 
kann die Bundesregierung oder der Rechnungs- die Bundesregierung oder der Rechnungshof den 
hof den Antrag. auf Entscheidung durch den Antrag auf Entsch,eidung durch den Verfassungs-
Verfassungsgerichtshof stehlen. gerichtshof stelLen. 

(2) Der Antrag ist binnen der unerstreckbaren· (2) Der Antrag ist hinnen der unerstreck.baren 
Frist von vier Wochen zu stellen. Diese Frist Frist von vier Wochen zu stellen; diese Frist 
beginnt für die Bundesregierung nach Ablauf des beginnt für die Bundesregierung nach Ablauf des 
Tages, an dem sie amtlich Kenntnis davon er- Tages, an dem sie amtlich Kenntnis davon erhält, 
hält, daß der Rechnungshof seine Zuständigkeit daß der Rechnungshof seine Zuständigkeit zu 
zu einer in Angriff genommenen oder von ihm einer in Angriff genommenen oder von ihm be­
bealbsichügten Amtshandlung entgegen dem Ein- absichtigten Amtshandlung entgegen dem Ein­
spruch der Bundesregierung oder des zuständigen spruch der Bundesregierung oder des 'zuständigen 
Bundesministers für sich in Anspruch nimmt und Bundesministers für sidl in Anspruch nimmt und 
auf der Fortsetzung der begonnenen oder auf auf der Fortsetzung der lbegonnenen oder auf 
dem Vollzug der beabsichtigten Amtshandlung dem Vollzug der beabsichtigten Amtshandlung 
besteht oder aber, daß der Rechnungshof eine besteht. oder aber, daß der Rechnungshof eine 
Gelbarungsüberprüfung, um deren V ornah:me er Gebarungsütberprufung, um deren Vornahme er 
gemäß Artikel 126 ades Bundes-V1erfassungs- gemäß Artikel 126 b A!bs. 4 des Bundes-Verlas­
gesetzes ersucht wur.de, aIs n,icht in seinen Wir- sungsgesetzes ersucht wurde, als nicht in seinen 
kung~bereich fallend ablehnt; für den Rechnungs- Wirkungsbereich fallend ablehnt; für den Rech­
hof beginnt die Frist nach Ahlauf des Tages, nungshof <beginnt die Frist nach Ablauf des 
an dem er amtlich Kenntnis von der endgültigen Tages, an dem er amtlich Kenntnis von der 
ablehnenden Steltlungnahme der Bundesregierung endgültigen ablehnenden Stellungnahme der 
el'hält oder an dem er an dem Volhug der Bundesregierung erhält. oder an dem 'er an dem 
strittigen Amtshandlung mit Kenntnis der Bun- Vohlzug der strittigen Amtshandlung mit Kennt-
desregierung behindert wird. nis der Bundesregierung behindert wird. 

(3) Wurde der Antrag von der Bundesregierung (3) Wurde der Antrag von der Bundesregierung 
eingebracht, so hat ihn diese dem Rechnungshof, eingebracht, so hat ihn diese dem Rechnungshof, 
wUl'de ,er aber vom Rechnungshof eingelbracht, wurde er aber vom Rechnungshof eing,ebracht, 
so hat ihn dieser der Bundesregierung sofort zur so hat ihn dieser der Bundesregierung sofort zur 

. Kenntnis zu bringen. Kenntnis zu bringen. 

§ 2.. Die Anrufun,g des Verfassungsgerichts- § 36 b. Die Anrufung des Verfassungsgerichts-
hofes hat den Aufschub oder die Unterbrechung hofes hat den Aufschub oder die Untel'brechung 
der bezüglichen Amtshandlung des Rechnungs- der hezüglichen Amtshandlung des Rechnungs­
hofes his zur Entscheidung durch den Verfas- hofes bis zur Entscheidung durCh den Verfas-
sungsgerichtshof Zur Folge. sungsgerichtshof zur Folge. 

§ 3. Zur Verhandlung, die nicht öff'entlich ist, § 36 c. Zur Verhandlung, die nicht öffent11ich 
sind die Bundesregierung 'und der Rechnungshof ist, sind die Bundesregierung una der Rech-
zu laden. nungshof zu laden. 

§ 4. Das Erikenntnis des Vemassungsgerichts- § 36 d. Das Erkenntnis des Verfassungsgerichts-
hofes . ist tunlichst binnen einem Monat nach hofes ist tunlichst binnen einem Monat nach Ein­
Einlangen des Antrages zu fäHen und sowohl der langen des Antrages zu fällen und sowohl der 
Bundesregierung als auch dem Rechnungshof z'u- Bundesregierung als auch dem Rechnurtgshof zu-
zustellen. zusteHen. 

§ 5. Die. vorstehenden Bestimmungen gelten § 36 e. Die vorstehenden Bestimmungen gelten 
auch bei Meinungsverschiedenheiten zwischen auch bei Meinungsverschiedenheiten zwischen 
dem Rechnungshof und einer Landesregierung dem Rechnungshof und einer Landesregierung 
üher die Auslegung der gesetzlichen Bestim- über die Auslegung der gesetzlichen Bestim­
mungen, die die Zuständigkeiten des Rechnungs- mungen, die die Zuständigkeit des Rechnungs­
hofes !bezüglich der Gebarungskontrolle ,gegen- hofes bezüglich der GebarungskontrdUe gegen­
über den Ländern regeln, mit der Maßgabe, daß über den Ländern regeln, mit der Maßgalbe, daß 
in diesen Fällen jene Stellung im Verfahren, die in diesen FäHen jene Stelll}ng im Verfahren, die 
in den vorstehenden Bestimmungen der Bundes- in den vorstehenden Bestimmungen der Bundes­
regierung eingeräumt ist, der Landesregierung regierung eingeräUlffit ist, der Landesregierung 
zukommt. zukommt. 

§ 6. (1) Bei den Verhandlungen V()f dem Ver- § '36 f. (1) Bei den Verhandlungen vor dem 
fassungsgerichtshof in Fäl'len der Artikel 126 b Verfassungsgerichtshof in den Fällen des Ar­
und 127 Abs. 1 des ,Bundes-Verfassungsgesetzes tikels126 ades Bundes-Verfassungsgesetzes ist 
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Derzeit geltende Fassung: 

ist zur Beschlußfähigkeit die Anwesenheit . des 
Vorsitz'enden und von wenigstens acht Stimm­
führern erforderlich. 

(2) Die Bestimmungen des § 12 des Verfas­
sungsgerichts'hofgesetzes vom 18; Dezemlber 1925, 
BGBL Nr. 454, sind sinngemäß anzuwenden. Von 
der Verhandlung und Entscheidung ,in Fällen der 
Artikel 126 b und, 127 Ahs. 1 des Bundes-Ver­
fassungsgesetzes sind demnach imbesondere jene 
Mitglieder des Verfassungsgerichtshofes aus­
geschlossen, 

. a) die in' der den Gegenstand der Meinungs­
verschiedenheit· 'bildenden Angelegenheit 
auf seiten der Bundesregierung, einer Lan­
desregierung oder des Rechnungshofes mit-
gewirkt haben, ' 

[b) die dem Nationalrat' angehören: wenn es 
sich um eine Meinungsverschiedenheit zwi­
sehender Bundesregierung und dem Rech­
nungshof hande:Jt, oder. 

c) die dem Landtag des Landes angehören, 
das an dem Fall unmittelbar beteiligt ist: 
wenn es .sich um eine Meinun,gsverschieden­
heit zwischen einer Landesregierung und 
dem Rechnungshof handelt]. 

(3) Im übrigen finden die allgemeinen Vor­
schriften des zweiten Abschnittes des Verfas­
sungsgerichtshofgesetzes vom 18. Dezember 1925, 
BGBl. Nr. 454, sinngemäß· Anwendung .. Ein 
Kostenzuspruch flndet nicht statt. 

§ 41. Dem unterliegenden Teil 'kann auf An­
trag der Ersatz der Prozeßkosten auferlegt, 
werden. 

§ 52. Im Fall eines irp Sinne der §§ 46,48 
und. 50 durch die Partei anhängig gemachten 
Kompetenzkonfliktes. kann der Verfassungs­
gerichtshof der Gebi.etskörperschaft, deren Be­
hördedi~ Kompetenz mit Unrecht abgelehnt 
oder' mit Unrecht in· Anspruch .genommen hat, 
den Ersatz der der Partei erwachsenen Prozeß­
kosten auferlegen. 

§ 58. (1) Der Präsident ordnet oLne Verzug 
die Verhandlung an; zu dieser sind diebetei­
ligten Regierungen und, wenn der Antrag von. 
einem Gerichte gestellt worden ist, auch die an 
der Sache beteiligten Parteien zu laden. 

N e -TI e Fa s s·u n g: 

zur Beschlußfähigkeit die Anwesenheit des Vor­
sitzenden·' und von wenigstens acht Stimmführern 
erforderlidl. 

(2) Die Bestimmungen des § 12 dieses Bundes­
gesetzes sind sinngemäß anzuwenden. 

(3) Im übrigen finden die allgemeinen Vor­
schriften des Zweiten A,bschnittes dieses Bundes­
gesetzes sinngemäß Anwendung. Ein Kostenzu­
spruch findet nicht statt. 

§ 41. Dem unterliegenden Teil kann auf An­
trag der Ersatz der Prozeßkosten auferlegt 
werden. Der Ersatz von Kosten kann auf An­
trag auch der klage~den Partei auferlegt werden, 
wenn sie die von ihr eingebrachte. Klage . vor 
Beginn der öffentlichen mündlichen Verhandlung 
zurückzieht und der beklagten Partei bereits 
Kosten erwachsen sind. 

§ 52. Im Fall eines im Sinne der §§ 46, 48 
und 50 durch die Partei anhängig gemad1tcn 
Kompetenzkonfliktes kann der Verfassungs­
g,er;ch tshof der Gebiet9körperschaft, derm Be­
hörde die Kompetenz mit Unrecht abgelehnt 
oder mit Unrecht in Anspruch genommen hat, 
deh Ersatz der der Partei erwamsenen Prozeß­
kosten auferlegen. Der Ersatz von. Kosten kann. 
der 'Partei' auch dann auferlegt werden, wenn sie 
ihreri Antrag vor Beginn der mündlichen 'öffent­
lichen Verharidlungzurückzieht und anderen 
Beteiligten bereits Kosten erwachsen sind. 

§ 58. (1) Der Präs~dent ordnet ohne Verzug 
die Verhandlung an. Zu dieser· sind die Ver­
waltungsbehörde, die die VerordIl,ung. erlassen 
hat, und die zuständige oberste Verwaltungsbe­
hördedes Bundes oder des Landes, die zur Ver­
tretung der angefochtenen Verordnung berufen 
ist, und - "wenn der Antrag von einem Gericht. 
gestell t worden ist auch die an der Sach e 
beteiligten Parteien zu laden. 
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Der z e i t ' gel t e nd e Fa s s u n g: 

(2) Die Regierung, die zur Vertretung der an~' 
gefochtenen Verordnung berufen ist, hat binnen 
zwei Wochen nach Empfang der Ladung eine 
schrifi:l~che Außerung über den Gegenstand zu 
erstatten. 

E. Bei Anfechtung von W ahl~en und ErkI1i­
rung des lVIandatsverlustes (Art; 141 des 
Bundes-V erfassungsgesetzes). 

§ 67. (1) Wahlen zu den allgemeinen Vertre­
tungskörpern können wegen jeder behaupteten 
Rechtswidrigkeit des Wa'hlverfahrens angefochten 
werden. Die Anfechtung hat den begründeten 
Antrag auf Nichtigerklärung des ganzen oder 
eines bestimmten Teiles des' Wahlverfahrens zu 
enthalten. 

(2) Zur ,Anfechtung lberechtigt sind Wähler­
gruppen (Parteien),diebei der durch die Wahl­
ordnung vorgeschriebenen Wahlbehörde Wahl­
vorschläge für die angefochtene Wahl rechtzeitig 
vorgelegt haben, und zwar durch ihren zu­
st,ellungsbevollmächtigten Vertreter. Sieht die 
Wahlordnung keine derartige Anmeldung von 
Wahlvorschlägen vor, so richtet sich die Berech­
tigung zur Anfechtung von Wahlen vor dem 
Verfassungsgerichts'hofe nach den besonderen Be­
stimmungen solcher Wahlordnungen. Eine WaM­
anfechtung kann auch der Wahlweriber einbrin­
gen, der Ibehauptet, daß ihm die Wählbarkeit im 
Wahlverfahren rechtswidrig aberkannt worden 
sei. 

§ 70. (Ci) In den Fällen der Abs. 1 bis 3 ist das 
Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofes dem 
Vorsitzenden des betreffenden, Vertretungs-

13 

(2) Die VerwaItungsbehörde, die die, Ver­
ordnung erlassen hat, und die obersten Verwal­
tungsbehörden des Bundes oder des Landes, die 
zur Vertretung der angefochtenen Verordnung 
berufen sind, haben binnen zwei Wochen nach 
Empfang der Ladung ein'e schriftliche Außerung 
über den Gegenstand zu erstatten. 
F. Bei Anfechtung von Wahlen, Volksabstim­

mungen und Volksbegehren sowie Erklärung 
des Mandatsverlustes (Art. 141 des Bundes-
Verfassungsgesetzes). ' 

§ 67. (1) Anfechtungen von Wahlen zu den 
aHgemeinen Vertretungskörpern, zu einer Lan­
desregierung, zu einem mit der Vo'lIziehung be­
trauten Organ einer Gemeinde (im folgenden 
Gemeindevorstand genannt) sowie zu einem 
satzungsgebenden Organ (Vertretungskörper) 
einer gesetzlich. berufenen Vertretung können 
wegen jeder hehaupteten Rechtswidrigkeit des 
Wahlverfahrens erhoben werden. Die Anfech­
tung hat den begründeten Antrag auf Nichtig­
erklärung des WahI.verfahrens oder eines be­
stimmten Teiles desselben zu enthalten. 

(2) Die Anfechtung der Wahl zu einer Lan­
desregierung hedarf eines Antrages von einem 
Zehntel aller Mitgli,eder des Landtages, min­
destens aber von zwei Mitgliedern, die Anfe·ch­
tung der Wahl zu einem Gemeindevorstand des 
Antrages von einem Zeh:ntelder' Mitglieder der 
Gemeindevertretung, mindestens aber von zwei 
Mitgliedern. Zur Anfechtung der übrigen im 
Albs. 1 genannten Wahlen sind Wählergruppen 
(Parteien) bel'echtigt, die bei einer durch die 
Wahlordnung . vorgeschriebenen Wahlbehörde 
Wahlvorschlägefüt die angefochtene Wahl recht­
zeitig vorgelegt haben, und 'zwar durch ihren 
zustellungsbevollmächtigten Vertreter. Sieht die 
Wahlordnung keine derartige Anmeldung von 
Wahlvorschlägen vor, so richtet sich die Berech­
tigung zur Anfechtung von Wahlen vor dem 
Verfassungsgerich tshof nach dtm besonderen Be­
stimmungen solcher Wahlordnungen. Eine Wahl­
anfechtung kann auch der WaMwerber einbrin­
gen, der behauptet, daß ihm die Wählbarkeit 
im Wahlverfahren rechtswidrig aberkannt wurde. 

(3) Wird die Wahlanfechtung auf die Rechts­
widrigkeit eines Bescheides !begründet und ist 
von einem Aufschub der Vdllstreckung des Be­
scheides, gegen den die Wahlanfechtung erhoben 
wurde, kein erheblicher Nachteil zu besorgen, so 

. kann der Verfassungsgerichtshof auf Antrag aus­
sprechen, daß der Anf'echtung aufschiebende 
Wirkung zukommt. Wenn ,der Verfassungs­
gerichtshof nicht versammelt ist, so hat der 
Präsident auf Antrag des Referenten zu ent­
scheiden. 

§ 70. (5) In den Fällen der Abs. 1 bis 3 ist 
das Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofes dem 
Vorsitzenden des hetreffenden Vertretungskör-
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Derzeit geltende Fassung: 

körpers unverzüglich zuzustellen. Personen, 
deren Wahl durch das Erlkenntnis alls aufgehoben 
oder nichtig erklärt anzusehen ist, halben von 
dem dieser Zustellung folgenden Tag an den Be­
ra tungen des 'betreffenden Vertretungskörpers 
f ernzubleihen. 

§ 71. (1) Die allgemeinen Vertretungskörper 
können jederzeit beim Verfassungsgerichtshof 
den Antrag stellen, ein Mitglied des Vertretungs­
körpers aus einem g,esetzlich vorgesehenen 
Grunde seines Mandats für verlustig zu erklären. 
Wird ein solcher Beschluß von einem allgemeinen 
Vertretungskörper gefaßt, so hat dessen Vor­
sitzender, wenn es sich aher um ihn selhst han­
ddt, sein Stellvertr,eter den Antrag namens des 
Vertretungskörpers beim Verfassungsgerichtshof 
einzubringen. 

(3) Auf das Verfahren sind die Bestim­
mungen über Wahlanfechtungen sinngemäß an­
zuwenden. Zur öffentlichen münd.J.ichen Ver­
handlung ist diejenige Person, die ihres Mandats 
für v,erlustig eI"klärt werden soll, zu laden. Dem 
V ertretungskörper ist es freizustellen, einen 
Vertreter zu der Verhandlung zu entsenden. 

Neu e Fa s s u n g: 

'pers (der gesetzlichen beruflichen Vertretung 
seihst) unverzüglich zuzustellen. Jene Personen, 
deren Wahl durch das Erkenntnis als aufgehoben 
oder als nichtig erklärt anzusehen ist, haben VOll 

dem dieser Zustellung folgenden Tag den Be­
ratungen des betreffenden Vertretungskörpers 
fernzubleiben und sich der Führung der Ge­
schäfte ,in der Landesregierung (im Gemeinde­
vorstand, in der gesetzlich ,berufenen Vertr,etung) 
zu enthalten. 

§ 71. (1) Die allgemeinen Vertretungskörper 
können jederzeit !beim Verfassungsgerichtshof 
den, Antrag stellen, ein Mitglied des Vertre­
tungskörpers aus einem gesetzlich vorgesehenen 
Grund seines Mandates für verlustig zu ,er­
klären. Dies gilt entsprechend für die Gemeinde­
vertretungen gegenüher den Mitgliedern des Ge­
meindevorstandes hinsichtlich dieser Funktion 
und für die in den Wahlordnungen der gesetz­
lichen beruflichen Vertretungen hiezu bestimm­
ten Organe gegenüher den satzungsgebenden 
Organen (Vertretungskörpern) einer gesetzlichen 
beruflichen Vertretung. Wird ein solcher Be­
schluß von einem dieser Vertretungskörper ge­
faßt, so hat dessen Vorsitzender, wenn es sich 
aber um ihn sdhst handelt, sein Stellvertreter 
den Antrag namens des Vertretungskörpers heim 
Verfassungsgerich tshof einzubringen. 

(3) Auf das Verfahren finden die Be­
stimmungen über Wahlanfechtungen sinngemäß 
Anwendung. Zur öffentlichen mündlichen Ver­
handlung ist auch diejenige Person, die ,ihres 
Mandates verlustig er1klärt werden soH, zu 
laden. 

§ 71 a. (1) Die Anfechtung des Bescheides einer 
VerwaltungS!behörde, womit der Ver! ust des 
Mandates in einem alIlgemeinen Vertretungskör­
per - ausgenorpmen Nationalrat, Bundesrat und 
die Landtage -, der Funktion in einem Ge­
meindevorstand oder in einem satzungsgehenden 
Organ (Vertretungskörper) einer gesetzlichen 
beruflichen Vertretung ausgesprochen wird, kann 
nur nach Erschöpfung des administrativen In­
stanzenzuges innerhallb einer Frist von sechs 
Wochen nach Zustellung des in letzter Instanz 
ergangenen administrativen Bescheides erhoben 
werden. 

(2) In dem Verfahren vor dem Verfassungs­
gerichtshof hat auch der Vertretungskörper (die 
gesetzliche herufliche Vertretung) ParteisteIlung. 

(3) Die Anfechtung hat keine aufschiebende 
Wirkung. 

(4) Der Verfassungsgerichtshof hat der Anfech­
tung stattzugeben und den angefochtenen Be­
scheid aufzuheben, wenn die behauptete Rechts­
widrigkeit stattgefunden hat. Gibt der Verfas­
sungsgerichtshof einer Anfechtung statt, weil 
einer zu einem allgemeinen Vertretungslkörper, 
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Derzeit geltende Fassung: 

§ 71 a. (1) Für den Fall der Anfechtung des 
Ergebnisses. einer Volksahstimmung nach den 
Bestimmungen des § 14 Abs. l' und 2 des 
Bundesges,etzes vom 2. Juli 1929, BGB!. Nr. 292, 
über Volksabstimmungen auf Grund der Bundes­
verfassung und für den Fall der Anfechtung 
nach § 19 Albs. 1 und 2 des Bundesgesetzes vom 
16. Juni 1931, BGBl. Nr. 181, über Volks­
begehren auf Grund der Bundesverfassung sind 
im ersten FaU die Bestimmungen 4er §§ 68 und 
69 Albs. 1, im zweiten Fall die ,Bestimmungen 
der §§68 und 70 Ahs. 1 und 4.sin.ngemäß an­
zuwenden. 

(2) Der Verfassungsgerichtshof hat in seinem 
Erkenntnis über eine solche A,nfechtung gege­
benenfalls die ziffernmäßige Er,mittlung der 
Hauptwahlbehörde richtigzustellen. . 

§ 20 der Regierungsvorlage: Vollksbegehr~n­
gesetz (Nr. 99 der Beilagen zu den stenographi­
schen Protokollen des Nationalra~es VIII. GP.): 

§ 20. (1) Innerhalb einer Woche vom Tage der 
Verlautbarung .an (§ 19 Abs. 2) kann die Fest­
stellun,g der Hauptwa'hlbehörde wegen Rechts­
widrigkeit des Verfahrens vom V ertra uensmann 
des Zulassungsantrages oder von fünf Mitgliedern 
des Nationalrates oder eines Landtages beim Ver­
fassungsgerichtshof angefochten werden. Die An­
fechtung 'hat den ,begründeten Antrag auf 
Nichtigerklärung der Feststellung der Haupt­
wahLbehörde zu enthalten. 

(2) Auf das Verfahren für solche Anfechtungen 
finden die Bestimmungen des § 68' Ahs. 2, § 69 
Abs. 1 und § 70 ,A,bs. 1 und 4 des Verfassungs­
gerichtshofgesetzes 1953, BGBl. Nr. 85, sinngemäß 
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Neue Fassung: 

einem Gemeindevorstand oder einem satzungs­
gebenden Organ (Vertretungskörper) ,einer ge­
setzlichen beruflichen Vertretung wählbaren 
Person zu Unrecht das Mandat aberkannt worden 
ist, so hat das Erkenntnis auch auszusprechen, 
ob hiedurch die Wahl einer anderen Person 
nichtig geworden ist; in diesem FaN hat er die 
Wahl dieser Person aufzuheben. Die Nichtig­
keit tritt im Zeitpunkt der Verkündung oder 
Zustellung des aufhebenden Erkenntnisses ein. 

(5) Wird der Bescheid der Verwaltungsbehörde 
aufgehoben, so sind die Verwaltungsbehörden 

, verpflichtet, indem ,betreffenden Fall mit den 
ihnen zu Gebote stehenden rechtlichen Mitteln 
unverzüglich den der Rechtsanschauung des 
Verfassungsgerichtshofes entsprechenden Zustand 
herzustellen. 

(6) Auf das Verfahren sind im übrigen die 
Bestimmungen des § 82 Abs. 2 und 3, der §§ 83, 
84, 86 Abs. 1, 86 a und 88 sinngemäß anzuwen­
den. Zur öffentlichen mündlichen Verhandlung 
sind der Anfechtungswerber sowie die belangte 
Behörde zu laden. 

§ 71 b. (1) Feststellungen der Hauptwahl­
behörde über das Ergebnis eines Volksbegehrens 
(§ 19 des Volksbegehrensgesetzes, BGBl. Nr.xxxl 
195x) oder einer Volksabstimmung (§ 14 des 
Volksabstimmungsgesetzes, BGBl. Nr. xxx/195x) 
können innerhalb einer Woche vom Tage der 
Verlautbarung des Ergebnisses wegen jeder be­
haupteten Rechtswidrigkeit des Verfahrens beim 
Verfassungsgerichtshof angefochten werden. Die 
Anfechtung hat den <begründeten Antrag auf 
Nichtigerklärung der Feststellung der Haupt­
wahlbehörde zu enthalten. 

(2) Ergebnisse eines V olks1begehrens können 
vom Vertrauensmann des Zulassungs antrages 
oder von fünf Mitgliedern des Nationailrates oder 
eines Landtages, iErgebnisse einer V ~lksa:bstim­
mung können von mindestens 500 Stimmberech­
tigten eines Wa'hlkreises (§ 9 Abs. 1 des V olks­
abstimmungsgesetzes, BGBl. Nr. xxx!195x), die 
einen bevollmächtigten Vertreter namhaft zu 
machen haben, beim Verfassungsgerichtshof an­
gefochten werden. 

(3) Auf das Verfahren über solche Anfech­
tungen sind die iBestimm\mgen des § 68 Abs. 1 
zweiter Satz, der §§ 68 Abs. '2, 69 Abs. 1 und 
70 Abs. 1 und 4 dieses Bundesgesetzes sinngemäß 
anzuwenden. Der Verfassungs gerichtshof hat der 
Anfechtung stattzugeben, wenn die hehauptete 
Rechtswidrigkeit des Verfahrens erwiesen und 
auf die Feststellung der Hauptwahlhehörde von 
Einfluß war. 

(4) Der Verfassungsgerichtshof hat in seinem 
Erkenntnis über solche A~fechtungen gege'benen-
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Anwendung. Der Verfassungsgerichtshof hat in 
seinem Erkenntnis gegebenenfaUs auch die zif­
fernmäßige Ermittlung der' Hauptwahlbehörde 
rich tigzusteillen. 

§ 14 Abs. 2 und 3 der Regierungsvorlage: 
V olksabst:immungsgesetz: 

'(2) Innerhalb einer Woche vom Tage dieser 
Verlautbarung an kann die Feststellung der 
Hauptwahlbehörde wegen Rechtswidrigkeit des 
Verfahrens von mindestens 500 Stimmberech­
tigten eines Wahlkreises (§ 9 Abs. 1), die einen 
bevollmächtigten Vertreter namhaft zu mamen 
haben, heim Verfassungsgerichtshof angefochten 
werden. Die Anfechtung hat den. begründeten 
Antrag auf Nichtigerklärung der Feststellung der 
Hauptwahlbehörde zu. enthalten. 

(3) Auf das Verfahren über solche Anfechtun­
gen finden die Bestimm\lngen des § 68 Abs. 2, 
§ 69 Ak 1 und § 70 Abs. 1 und 4 des Ver­
fassungsgerichtshofgesetzes 1953, BGB!. Nr. 85, 
sinngemäß Anwendung. Der Verfassungsgerichts­
hof hat in seinem El'kenntnis gegebenenfalls auch 
die ziffernmäßige Ermittlung der Hauptwahl-
behörde richtigzustellen. . 

§ 21 Abs. 2 des Bundespräsidentenwahlgesetzes 
1957, BGB!. Nr. 68/1957: 

§ 21. (2) Innerhalb einer Woche vom Tage .der 
Verlautbarung im "Amtsblatt zur Wiener Zei­
tung" kann die Wahlentscheidung der Haupt­
wahlbehörde (Ahs. 1) beim Verfassungsgerichts­
hof wegen jeder behaupteten Rechts.widrigkeit 
des Wahlverfa:hrens vom zustellungsbevollmäch­
tigten Vertreter eines behördlich veröffentlichten 
Wahlvorschlages (§ 9) angefochten werden. Die 
Anfechtung hat den begründeten Antrag auf 
Nich tigerklärung des Wahlverfahrens oder eines 
bestimmten Teiles desselben zu enthalten. Der 
Verfassungsgerichtshof hat über die' Anfechtung 
längstens innerhalb von vier Wochen nach ihrer 
Einbringung zu entscheiden. Auf das Verfahren 
über solche Anfechtungen sind die Bestimmungen 
der §§ 68 Abs.2, 69, 70 Abs. 1 und 4 des Ver­
fassungsgerichtshofgesetzes 1953, BGBl. Nr. 85, 
sinngemäß anzuwenden. 

§ 88. Der Partei, die unterliegt oder die . den 
Beschwerdeführer klaglos gestellt hat, kann auf 
Antrag der Ersatz der Prozeßkosten auferlegt 
werden. 

Neue Fassung: 

falls auch die ziffernmäßige Ermittlung der 
Hauptwahlbehörde richtigzustellen. 

§ 71 c. (1) Die Wahlentscheidung der Haupt­
wahlbehörde über die Wahil des Bundespräsi­
denten (§ 21 des .BundespräsidentenwaMgesetzes 
1957, BGB!. Nr. 68), kann innerhalb einer Woche 
vom Tage der Verlautbarung im "Amtsblatt zur 
Wiener Zeitung" beim Verfassungsgerichtshof 
wegen jeder behaupteten Rechtswidrigkeit des 
Verfahrens vom zustellungsbevollmächtigten 
Vertreter eines behördlich veröffentlich ten 

. Wahlvorschlages (§ 9 des Bundespräsidenten­
wahlgesetzes 1957, BGiBl. Nr. 68) angefochten 
werden. Die Anfechtung hat den begründeten 
Antrag auf Nichtigerklärung des Wahlverfahrens 
oder eines bestimmten Teiles desselben zu ent­
hahen. 

(2) Auf das Verfahren ülber soLche Anfech­
tungen sil)-d die Bestimmungen des § 68 Abs. 1 
zweiter Satz und der §§ 68 Abs. 2, 69, 70 Abs. 1 
und 4 dieses BundesgesetZeS sinngemäß anzuwen': 
den. Der Verfassungsgerichtshof hat der An­
fechtung . stattzugeben, wenn die behauptete 
Rechtswidrig'keit des Verfahrens erwiesen und 
auf das WaMergebnis von Einfluß war. 

(3) Der Verfassungs gerichtshof hat iibe,r die 
Anfechtung längstens innerhalb vier Wochen 
nach ihrer Einbringung zu entscheiden .. 

§ 82. (4) Beruht die Beschwerde auf einer 
Rechtsansicht, die der bisherigen Rechtsprechung 
des Verfassungsgerichtshofes widerspricht, so 
kann der Referent den Beschwerdeführer mit 
Zustimmung des Vorsitzenden unter Hinweis 
auf die einschlägigen Erkenntnisse oder Beschlüsse 
des Verfassungsgerichtshofes und unter Anberau­
mung einer angemessenen Erist, auffordern, die 
Beschwerde durch Angabe' der Gründe zu er­
gänzen, aus denen er die der 'bisherigen Recht­
sprechung zugrunde liegende Rechtsansicht für 
unrichtig hält; die Versäumungdieser Frist gilt 
als Zurückziehung. . 

§ 88. Der Partei, die unterliegt oder die den 
Beschwerdeführer klaglos gesteUt Ihat, kann auf 
Antrag der Ersatz' der Prozeßkosten auferlegt 
werden. Das gleiche gilt sinngemäß für den Fall, 
daß der Beschwerdeführer die Besch,werde vor 
der mündlichen Verhandlung, ohne klaglos ge­
stellt ,worden zu sein, zurückzieht. 
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